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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Hengstdepot Vornholt UG 
letzte bekannte Anschrift: 25557 Hanerau- Hademarschen, Holstenstraße 15 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 10/10945 vom 28.11.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 16.12.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
 

gez. Knudsen 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück erstellt worden 
ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur Abholung und Einsicht-
nahme bereitliegt: 
 

Faruk Mutlu 
letzte bekannte Anschrift: 22177 Hamburg, Bramfelder Chaussee 281, Stockswerkswhg. Nr. 2 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen 4756/2024 GB Nr. 16 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 16.12.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
 

gez. Knudsen 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Mörel 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.August 1973 

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2023 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-

tober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl 2024 I 

Nr. 108), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27. November 2024 folgende Haus-

haltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 469.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 401.900,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 57.600,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
467.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

375.800,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

100.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

106.000,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 100.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 244 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 333 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Mörel, den 06.12.2024  

 

 

gez. 

 

Bernd Steinbach 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Bendorf 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. November 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.012.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.551.000,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 538.600,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 538.600,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
1.999.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

2.412.200,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

66.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.156.500,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,36 Stellen. 
 



1083 
 
 

§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   90 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 120 % 
(2) Gewerbesteuer 360 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

 

Bendorf, den 06.12.2024  

 

 

gez. 

 

Holger Ott 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025  wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Thaden 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. November 2024 folgende  

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 554.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 656.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 102.100,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach   
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich -102.100,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
546.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

609.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

3.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

44.200,00 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 
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4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen. 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 244 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 378 % 

(2) Gewerbesteuer 360 % 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt. 

 

 

 

Thaden, den 06.12.2024  

 

 

gez. 

 

Dr. Dirk Sonnenschmidt  

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Satzung der Gemeinde Beldorf 

über den Anschluss an die zentrale 

Wasserversorgung und die Abgabe von Wasser 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2, 6 Abs. 1 bis 7, 8 

und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) und des § 16 der Satzung der Gemeinde Beldorf über den Anschluss an die 

öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Abgabe von Wasser wird nach der Beschlussfas-

sung durch die Gemeindevertretung vom 02.12.2024 die folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Anschlussbeiträge 

 

Die Erhebung von Anschlussbeiträgen zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Aus- 

und Umbau der Wasserversorgungsanlage ist bei Bedarf in einer gesonderten Satzung zu regeln. 

 

§ 2 

Öffentlich-rechtliche Kostenerstattung 

 

Für die Herstellung der Grundstücks- und Hausanschlussleitungen sowie für die Herstellung von 

Weideanschlüssen sind der Gemeinde die tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten. Entspre-

chendes gilt für die Änderung sowie für die Beseitigung von Grundstücks- und Hausanschlusslei-

tungen. 

Der Anspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 

 

§ 3 

Erstattungspflichtiger 

 

Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Erstattungsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes oder zur Nutzung an dem Grundstück dinglich Berechtigter ist. Mehrere Erstat-

tungspflichtige sind Gesamtschuldner. 

 

 

 

§ 4 

Fälligkeiten 
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Sobald die Erstattungspflicht entstanden ist, wird ein schriftlicher Erstattungsbescheid erteilt. Die 

Kostenerstattung wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Angemessene Voraus-

zahlungen können gefordert werden, sobald mit der Ausführung der Maßnahme begonnen wurde. 

Die Gemeinde kann auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen Stundungen nach den Vorschriften 

der Abgabenordnung gewähren.  

 

§ 5 

Benutzungsgebühren 

 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der 

Wasserversorgungsanlage Benutzungsgebühren. Sie werden in Form von Grund- und Zusatzge-

bühren erhoben. 

 

§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Grundgebühr bestimmt sich nach der Zahl der Wasseranschlüsse auf den angeschlosse-

nen Grundstücken. Die Grundgebühr beträgt für jeden Anschluss 0,00 € jährlich. 

Für die Bereitstellung eines Weideanschlusses wird eine Gebühr von 0,00 € jährlich erhoben. 

(2) Die Zusatzgebühr (Verbrauchsgebühr) beträgt je Einwohner 40,32 € jährlich. Als Einwohner-

zahl gilt die Zahl der Einwohner auf dem angeschlossenen Grundstück am 31.03. und 30.09 des 

Jahres. Einwohner im Sinne dieser Satzung ist, wer in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz bzw. 

Zweitwohnsitz gemeldet ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(3) Die Zusatzgebühr wird bei ganz oder teilweise gewerblich, beruflich oder betrieblich genutzten 

Grundstücken nach Einwohnergleichwerten (EGW) berechnet. Es ist anzusetzen: 

a) Gewerbebetriebe         1 EGW 

b) Gewerbebetriebe mit mehr als 3 Beschäftigen zusätzlich    1 EGW 

c) Gaststätten mit einer betrieblich genutzten Fläche von mehr 

als 50 qm, für jede weitere angefangene 50 qm zusätzlich    2 EGW 

d) Beherbergungsbetriebe, Altenheime je Übernachtungsplatz   1 EGW 

e) landwirtschaftliche Betriebe       1 EGW 

1. Mit Milchviehhaltung bis einschließlich 20 Milchkühen zusätzlich   1 EGW 

2. Von mehr als 20 Milchkühen zusätzlich       1 EGW 

Treffen auf einem Grundstück mehrere Merkmale zu, so werden sie nebeneinander zugrunde ge-

legt. Die Zusatzgebühr beträgt je Einwohnergleichwert 40,32 € jährlich 

(4) Für die Abgabe von Bauwasser wird eine einmalige pauschale Gebühr erhoben. Diese beträgt 

für Ein- und Zweifamilienhäuser 0,00 € und für Mehrfamilienhäuser sowie sonstige bauliche Anla-

gen 0,00 €. 

 

§ 7 

Entstehung und Beendung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und frühestens mit dem 1. des 

Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
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(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Wasserleitung. Endet die 

Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Abschluss des 

Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 

§ 8 

Gebührenpflichtiger 

 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen 

Grundstücke oder diejenigen, die sonst nach dem Grundsteuergesetz in seiner jeweils gültigen Fas-

sung Schuldner der Grundsteuer sind oder sein würden, wenn das Grundstück nicht von der Grund-

steuer befreit wäre. 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats an gebüh-

renpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. 

Der bisherige Eigentümer haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zu 

dem Zeitpunkt entstanden sind, an dem die Gemeinde von dem Eigentumswechsel Kenntnis er-

hält. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-

messungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 

§ 9 

Heranziehung und Fälligkeiten 

 

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 

über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November eines jeden Jahres fällig. Die Vierteljahresbeträge sind zu dem in Satz 1 genannten 

Fälligkeitszeitpunkt über den Ablauf des Kalenderjahres hinaus so lange zu zahlen bis eine Neu-

festsetzung erfolgt ist. 

Nachzahlungen aus der endgültigen Abrechnung für das vergangene Kalenderjahr sind innerhalb 

von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu entrichten. Überzahlungen werden 

mit der nächsten fällig werdenden Gebühr verrechnet. Nach Beendigung der Gebührenpflicht für 

einen Anschluss oder nach einem Wechsel der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrech-

nungsbeträge sind binnen einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. 

 

 

§ 10 

Auskunfts- und Erklärungsfristen 

 

Die Abgabepflichtigen haben alle für die Errechnung der Kostenerstattungen und Gebühren erfor-

derlichen Auskünfte zu erteilen und Erklärungen abzugeben und zu dulden, dass Beauftragte der 

Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-

prüfen. 

 

§ 11 
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Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 10 die erfor-

derlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 

betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach §§ 

24 bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem 

Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes 

durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Hausnum-

mernvergabe erhoben und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhe-

bung von Realsteuern übermittelt worden sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde 

gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und 

Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter-

verarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach 

Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für 

die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum 

Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 

des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag (§ 4 LDSG) ist die Weitergabe der Da-

ten an Auftragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die datenverarbeitende Stelle bleibt verant-

wortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Satzung der Gemeinde Beldorf über den Anschluss an die zentrale Wasserversorgung 

und die Abgabe von Wasser vom 27.12.2021 außer Kraft.  

(2) Soweit Beitrags- und/oder Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sons-

tige Abgabenansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Rege-

lungen entstanden sind, dürfen Abgaben- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger ge-

stellt werden als nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen.  

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Beldorf, den 05.12.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jens Beckmann 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Remmels 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973  

(BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl  

2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. November 2024 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 767.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.077.100,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 309.900,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 309.900,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
763.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

977.700,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

3.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

19.000,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,25 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 276 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Remmels, den 06.12.2024  

 

 

gez. 

 

Günther Busch 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Remmels 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom  

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 

2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.11.2024 

und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung 

für die Gemeinde Remmels erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Remmels zeigt unter eingebogenem goldenen Schildhaupt in Grün 

ein silberner Wasserturm mit einem rotem in das Schildhaupt ragenden Dach, begleitet rechts und 

links von je einem silbernen Ahornblatt, darunter ein goldenes Posthorn. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf dem im Verhältnis 1:2 eingebogenen geteilten, gelb-grünen 

Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Remmels, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-

treter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen 

Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 

als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel einge-

setzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in 

Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hier-

über trifft die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-
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breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 3 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

12. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

13. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten und geringfügig Beschäftigten übertragen. 

 

§ 4 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemein-

devertretung und der Ausschüsse teilnehmen. 
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Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung 

der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist 

ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z. B. auch bei der Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes. 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde, 

- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 

frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 

ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt 

werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kennt-

nis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 5 

Ständiger Ausschuss 

 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 45 Abs. 1 GO wird gebildet: 

     Rechnungsprüfungsausschuss 

 Zusammensetzung: 

 4 Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfungswesen im Sinne des 1. Abschnitts des 6. Teils der GO 

(2) Neben dem in Absatz 1 genannten ständigen Ausschuss der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 

(3) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach  

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 

übertragen.  

 

§ 6 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 7 
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Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die Einwohnerversammlung kann auch auf 

Teile des Gemeindegebietes beschränkt durchgeführt werden. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und  

  5. das Ergebnis der Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern oder der Bürger-

meisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen 

oder Gemeindevertreter oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, die keinen 

öffentlichen Auftrag im Sinne des geltenden Vergaberechtes zum Gegenstand haben, sind ohne 

Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze 

von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Verträge, die die 

Vergabe eines öffentlichen Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Ge-

meindevertretung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jewei-

lige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
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25.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 2.000,00 € im Monat, nicht über-

steigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der Ver-

handlungsvergabe oder im Wege des Direktauftrages, ist der Vertrag ohne Beteiligung der Ge-

meindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wieder-

kehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.  

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Mittelholstein 

veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint dienstags und 

freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in  

Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Am Raiffeisenturm 2 und in 

Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor lie-

genden Werktag. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des 

Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde werden 

zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-mittelholstein.de eingestellt und über das zent-

rale Internetportal des Landes auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 09.05.2023 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 10.12.2024 erteilt. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Remmels, den 11.12.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Günther Busch 

(Bürgermeister) 

 

 
 
 
 
 
 


